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unser gemeinsamer sommerausflug führte uns diesmal auf der fährte des 
fuchses durch die schönsten Winkel der stadt zürich. die raffinierte schnitzel-
jagd «foxtrail», bei der wir mit viel spürsinn und teamwork die stadt spielerisch 
entdeckten, bestand aus diversen Parcours: botschaften entziffern, hinwei-
se deuten und knifflige unikate finden. nachdem wir alle fährten gefunden 
hatten, tauschten wir unsere erlebnisse bei einem vorzüglichen Abendessen und 
einem leckeren Wein aus. es hat viel spass gemacht!

KÖNNEN MiR LAuFENdE ALTERSRENTEN gEKÜRzT WERdEN?

diE Ahv-RENTEN
die Ahv-rente wird per renteneintritt durch die zuständige sozialversicherungs-
stelle berechnet. die Minimalrente beträgt für eine einzelperson zurzeit  
fr. 1’170.00, die Maximalrente fr. 2’340.00. Alle zwei Jahre werden die Ahv-
renten angepasst. basis für die Anpassung der Ahv-renten ist der sogenannte 
Mischindex, der zu je 50 Prozent aus dem index der nominallöhne und dem 
landesindex für Konsumentenpreise, also der teuerung, berechnet wird. eine 
Kürzung kann nach festlegung der rente aufgrund der aktuellen Gesetzeslage 
nicht vorgenommen werden.

diE Bvg-RENTEN
bei der Pensionskasse werden die aktuellen renten nicht wie bei der Ahv aus 
den aktuellen beiträgen finanziert, sondern aus dem angesparten vermögen.  
dabei wird das angesparte individuelle Altersguthaben zum zeitpunkt der Pensio-
nierung in eine lebenslänglich garantierte, jährliche Altersrente umgewandelt.  
ein rückgriff auf bvG-renten zur sanierung von Pensionskassen, die sich in un-
terdeckung befinden, ist grundsätzlich nicht möglich. bei dem recht auf rente 
handelt es sich um öffentliches recht und es ist entsprechend stark. dies sollte 
es der Politik schwer machen, laufende renten kürzen zu wollen.

eine Ausnahme gilt es jedoch zu berücksichtigen: Muss eine Pensionskasse 
saniert werden, kann ein sanierungsbeitrag auf einem teil der laufenden renten 
erhoben werden. dies jedoch nur auf freiwilligen leistungen, die in den letzten 
zehn Jahren vor der einführung dieser Massnahme durch gesetzlich oder regle-
mentarisch nicht vorgeschriebene erhöhungen entstanden sind.

WAS iST MiT dEN zuKÜNFTigEN Bvg-RENTEN?

für zukünftige rentner kann sich die situation langfristig ändern. die aktiven 
versicherten tragen durch den im vergleich zur heutigen lebenserwartung zu 
hohen umwandlungssatz (zurzeit 6,8 % im obligatorium) ein gewisses risiko 
mit. Mit einer weiteren herabsetzung des umwandlungssatzes im obligatrium ist 
zudem zu rechnen.

Mit einer weiteren herabsetzung des umwandlungssatzes im obligatrium ist 
zudem zu rechnen.

im überobligatorischen bereich sind die Anbieter der beruflichen vorsorge ge-
setzlich nicht an die höhe des umwandlungssatzes gebunden, daher ist im Markt 
tendenziell ein rückgang des rentenumwandlungssatzes zu erkennen.

REFoRM dER ALTERSvoRSoRgE 2020

der bundesrat hat den vorentwurf zur reform der Altersvorsorge verabschiedet. 
Wir haben für sie die interessantesten Punkte zusammengestellt:

•	Das	Rentenalter	der	Frauen	soll	innerhalb	von	6	Jahren	von	64	auf	65	erhöht,	
also pro Jahr um 2 Monate angehoben werden. die längere erwerbstätigkeit soll 
höhere leistungen der beruflichen vorsorge bewirken. zusätzlich soll mit ge-
zielten Massnahmen die vorsorge von teilzeitbeschäftigten Personen verbessert 
werden, was zur hauptsache frauen zugutekommen soll.

•	Der	Zeitpunkt	des	Rückzugs	aus	dem	Erwerbsleben	soll	ab	62	Jahren	frei	
gewählt werden können. Pensionskassenleistungen vor 62 sollen nicht mehr 
möglich sein, ausser bei betrieblichen restrukturierungen oder für kollektive 
frühpensionierungslösungen wie z.b. in der baubranche. die gleitende Pensio-
nierung soll unterstützt werden: es soll möglich sein, teilrenten in beliebiger 
höhe zwischen 20 und 80 Prozent zu beziehen und dafür die erwerbstätigkeit 
entsprechend zu reduzieren.

•	Neu	soll	es	möglich	sein,	mit	Beitragszahlungen	nach	65	die	AHV-Rente	bis	
zum gesetzlichen rentenmaximum zu verbessern, beispielsweise um frühere 
beitragslücken zu füllen. 

•	Der	Mindestumwandlungssatz	soll	der	längeren	Lebenserwartung	und	den	tiefe-
ren renditen der Pensionskassen angepasst werden. er soll innerhalb von vier 
Jahren schrittweise von 6,8 auf 6,0 Prozent sinken. bereits laufende renten 
sollen davon nicht betroffen sein. damit die Anpassung des umwandlungs-
satzes nicht zu einer reduktion der renten führt, soll dafür gesorgt werden, 
dass die sparguthaben der versicherten steigen. zu diesem zweck sollen die 
Altersgutschriften erhöht werden. damit die Kosten älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer für die berufliche vorsorge nicht steigen, soll die höhe der 
Altersgutschriften anders gestaffelt werden.

Daniel Gubser
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Liebe Kundinnen und Kunden, 
liebe Leserinnen und Leser

Wer für sich und seine nächsten vorsorgt, hat vorgesorgt. sei dies finanziell mit 
einer einlage in die 2. oder 3. säule, mit einem ehevertrag oder testament, um 
die erbrechtliche situation zu gestalten, oder sei dies mit den neuen instrumen-
ten des vorsorgeauftrages und der Patientenverfügung, die ihnen die Möglichkeit 
geben, jetzt über ihre zukunft bei einer allfälligen handlungs- oder urteilsunfä-
higkeit zu entscheiden. 

dazu berichtet in dieser Ausgabe unsere Gastautorin ursula Mengelt, Geschäfts-
führerin der Mengelt vermögens verwaltung AG, über die neuen Gestaltungs-
möglichkeiten des vorsorgeauftrages und der Patientenverfügung. zusammen 
mit ursula Mengelt unterbreiten wir ihnen ein Angebot. Mehr dazu finden sie 
im newsletter.

Weiter lesen sie von unserem versicherungsfachmann daniel Gubser über die 
anstehende Altersvorsorgereform 2020 und über die sicherheit ihrer rente.

die sommerferien stehen an und man findet die eine oder andere freie Minute 
für eine lektüre. es würde uns freuen, wenn unser newsletter dazu gehören wür-
de. in diesem sinne wünschen wir ihnen und ihren familien spannende ferien.

Adrian gubser, Partner
urs Kalt, Partner

dAS MäRchEN voN dEN guTEN SchuLdziNSEN 

Am stammtisch, in den internetforen und selbst in fachbeiträgen ist es immer 
wieder zu hören: das Märchen von den guten schuldzinsen. und es ist nicht 
totzukriegen. die hypothek soll auf keinen fall zurückbezahlt werden, da man 
sonst die schuldzinsen nicht mehr von den steuern abziehen könne. fakt ist: 
die schuldzinsen sind immer höher als die eingesparten steuern. das den 
schulden gegenüberstehende vermögen müsste eine höhere rendite abwerfen 
als die schuldzinsen. nur so würde sich eine rückzahlung der hypothek steuer-
lich nicht lohnen. dies ist bei einer risikolosen Anlage nicht realistisch. ist das 
risiko entsprechend höher, steht man unter umständen ohne vermögen da, 
die hypothek bleibt aber abzubezahlen. lediglich wenn noch Potenzial für eine 
einzahlung in die 3. säule a oder einen einkauf in die 2. säule besteht, ist 
rein steuerlich gesehen eine einzahlung oder ein einkauf zu bevorzugen. Aber 
Achtung: eine gleichzeitige Aufnahme einer hypothek für die finanzierung 
einer entsprechenden einzahlung oder eines einkaufes könnte vom steueramt 
als steuerumgehung angeschaut und nicht akzeptiert werden.

natürlich gibt es auch gute Gründe, hypotheken nicht zurückzuzahlen. beson-
ders Personen im rentenalter sollten hypotheken nur so weit zurückbezahlen, 
als sie ordentliche und ausserordentliche renovationen für die zukunft abde-
cken können und für den übrigen lebensunterhalt genügend einkommen zur 
verfügung steht. eine spätere Aufstockung der hypothek könnte sonst durch die 
bank entweder abgelehnt oder zu schlechteren Konditionen gewährt werden.
 
eine angemessene Amortisation der hypotheken ist in den meisten fällen 
sinnvoll. Wie weit diese zurückbezahlt werden sollen, ist neben der steuerlichen  
betrachtung vielmehr eine finanzplanerische frage.

Thomas Witschi

ob haus und/oder vermögen, Alltagsdinge oder 
medizinisch-pflegerische fragen: der Wille eines ur-
teilsunfähigen Menschen soll auch dann beachtung 
finden, wenn der urteilsunfähige sich selber nicht 
mehr äussern kann. dies will das revidierte vor-
mundschafts- bzw. erwachsenenschutzrecht, das per  
1. Januar 2013 in Kraft getreten ist, sicherstellen. 

Wir sind uns gewohnt, unsere entscheidungen im leben selber zu treffen. es 
kann aber sein, dass unerwartet eine lebenssituation eintritt, in der wir rechtlich 
gesehen nicht mehr urteilsfähig sind (z.b. nach einem schweren unfall, wegen 
demenz etc.). das neue recht verankert erstmals mit zwei instrumenten die 
persönliche vorsorge. Mit dem vorsorgeauftrag und der Patientenverfügung bietet 
sich neu die Möglichkeit zur selbständigen Gestaltung der eigenen Angelegen-
heiten für den fall der zukünftigen urteilsunfähigkeit. darunter fällt auch, dass 
ehepartner sowie eingetragene Partnerschaften sich gegenseitig vertreten dürfen. 

dER voRSoRgEAuFTRAg (ART. 360 ABS. 1 zgB)

eine handlungsfähige Person beauftragt für den fall ihrer urteilsunfähigkeit 
eine natürliche oder juristische Person, ihre Personen- oder vermögenssorge zu 
übernehmen oder sie im rechtsverkehr zu vertreten.

Mit dem vorsorgeauftrag können im falle einer länger andauernden urteils-
unfähigkeit bestimmte befugnisse zur vertretung der eigenen interessen an 
dritte erteilt werden. dabei handelt es sich um die bereiche der Personensorge 
(körperliche, seelische und geistige fürsorge), die vermögenssorge (sachgerechte 
verwendung des vermögens und erledigen der anfallenden Geschäfte) und der 
vertretung im rechtsverkehr (vertretung in rechtlichen Angelegenheiten). diese 
befügnisse können einzeln oder gesamthaft geregelt und eine oder mehrere 
Personen damit betraut werden. es ist zu beachten, dass für die medizinische 
vertretung ausschliesslich eine natürliche vertrauensperson eingesetzt werden 
kann. für die anderen bereiche kommen sowohl natürliche wie juristische Perso-
nen in frage.   

der vorsorgeauftrag ist formbedürftig. zwei Möglichkeiten stehen zur Wahl,  
nämlich die eigenhändige errichtung oder die öffentliche beurkundung.

diE PATiENTENvERFÜguNg (ART. 370 F. zgB)

eine urteilsfähige Person legt für den fall ihrer urteilsunfähigkeit schriftlich 
fest, welchen medizinischen Massnahmen sie zustimmt oder nicht zustimmt. sie 
kann eine natürliche urteilsfähige Person bezeichnen, die im gegebenen fall für 
sie entscheidet. Mit der Patientenverfügung kann festgehalten werden, wie man 
zu medizinischen behandlungsfragen steht, falls man seinen Willen eines tages 
nicht mehr äussern kann oder nicht mehr über die nötige urteilsfähigkeit verfügt, 
um bestimmten behandlungen zuzustimmen oder sie abzulehnen. Wer eine Pati-
entenverfügung errichtet hat, kann sie auf der versichertenkarte eintragen lassen.

die neuen Gesetzesgrundlagen bringen wichtige neuerungen mit 
Auswirkungen auf bestehende vorsorgedokumente, insbesondere auf 
vorsorgliche vollmachten. eine Überprüfung wird deshalb dringend 
empfohlen. Gerne unterstützen wir sie dabei.

Ursula Mengelt, Mengelt Vermögensverwaltung AG, Uster

g A S T A u T o R i N

S o z i A L v E R S i c h E R u N g E N

LohNABzÜgE (PENSioNSKASSE)

die Pensionskassenbeiträge der Arbeitnehmer können vom Arbeitgeber teilweise 
oder vollständig übernommen werden. dies empfehlen wir aber im regelfall 
nicht. die Übernahme muss im reglement entsprechend festgehalten werden, 
da es sonst Probleme mit der Akzeptanz bei der Ahv gibt, und im lohnausweis 
muss diese Übernahme separat aufgezeigt werden.

haben sie fragen zur Ausgestaltung der sozialabzüge? Wir beraten sie gerne. 
rufen sie uns an. 
 Monika Zwirner

FAMiLiENzuLAgEN:  
AKoNTozAhLuNgEN ANPASSEN jEdERzEiT MÖgLich

sie stellen einen vater ein? eine Mutter mit Anspruch auf Kinderzulagen tritt aus 
ihrem unternehmen aus? die Kinderzulagen werden mit den Akontoabrechnungen 
für die Ahv-Prämien verrechnet. diese Akontoabrechnungen können jederzeit  
angepasst werden. unter dem link: http://www.svazurich.ch/pdf/023.052.pdf 
finden sie das formular für die Anpassung.
 Quelle: Newsletter der SVA Zürich

S c h u L d z i N S E N A B z u g
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dEuTLichE zuNAhME BEi dEN SELBSTANzEigEN

das steueramt des Kantons zürich hat im Jahr 2013 ausserordentlich viele 
straflose selbstanzeigen über bisher nicht deklarierte einkommen und vermö-
gen erhalten: Mit 1300 neuen fällen wurde die zahl des vorjahres um mehr als 
die hälfte übertroffen. dies ist nahezu so viel wie 2010, im startjahr der soge-
nannten Mini-steueramnestie. seit 2010 besteht die Möglichkeit der straflosen 
selbstanzeige für nicht deklarierte einkommen und vermögen. das heisst, alle 
steuerpflichtigen können einmal in ihrem leben eine solche Anzeige machen: 
sie müssen zwar die nachsteuern auf zehn Jahre zurück bezahlen, erhalten 
aber keine busse. diese vom bund eingeführte sogenannte Mini-steueramnestie 
hatte dazu geführt, dass die zahl der selbstanzeigen im Kanton zürich von zuvor 
lediglich 350 pro Jahr auf rund 1400 hochgeschnellt war (2010). seither ist die 
zahl zwar auf einem hohen niveau geblieben, bis im Jahr 2012 aber auf 850 
zurückgegangen. die erneute zunahme auf 1300 Meldungen im vergangenen Jahr 
ist nach einschätzung der finanzdirektion auf die breite öffentliche diskussion 
über nicht deklarierte vermögen und einkommen sowie auf geplante gesetzliche 
Anpassungen zurückzuführen.

Quelle: Steueramt des Kantons Zürich

ABzug voN AuS- uNd WEiTERBiLduNgSKoSTEN

der bundesrat hat das bundesgesetz über die steuerliche behandlung berufs- 
orientierter Aus- und Weiterbildungskosten auf den 1. Januar 2016 in Kraft  
gesetzt. neu werden nicht nur die berufsbedingten Weiterbildungskosten, sondern 
auch die berufsbedingten Ausbildungs- und umschulungskosten abzugsfähig 
sein. der Abzug beträgt beim bund maximal 12’000 franken pro steuerperiode.  
die Kantone können die obergrenze für die kantonalen steuern selbst festlegen. 
Wie bisher bleiben die Kosten für die erstausbildung nicht abzugsfähig.  
die Kantone haben bis zum zeitpunkt des inkrafttretens der neuen bundesrecht-
lichen bestimmungen zeit, um ihre eigene Gesetzgebung anzupassen. damit  
wird ein gleichzeitiges inkrafttreten von bundesrecht und kantonalem recht  
gewährleistet. 

Quelle: Eidg. Steuerverwaltung Bern

svenja Krüsi absolvierte bei uns vom März bis Mai 
2014 im rahmen ihrer Ausbildung zur Kauffrau efz 
im bereich dienstleistung und Administration eine 
stage. da sie in ihrer lehrfirma im bereich buchhal-
tung keine Möglichkeiten hatte, boten wir ihr dieses 
Praktikum an. sie konnte bei uns die in der berufs-
schule erlernte theorie in die Praxis umsetzen. diese 

stage verschaffte ihr einige Aha-erlebnisse in sachen buchhaltung. sie erlernte 
bei uns das Kontieren und buchen von belegen, das erstellen von Abschlussord-
nern, das drucken und binden von revisionsberichten, das erstellen von MWst-
Abrechnungen und das verarbeiten von löhnen. es war für sie eine spannende 
zeit bei uns. sie freut sich aber auch wieder auf die Arbeit in ihrem lehrbetrieb, 
da sie sich beruflich nicht in richtung buchhaltung orientieren möchte.

i N T E R N A

svenJA Krüsi  
ABsolvierTe eine sTAge
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